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Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede 

 

 

An die 

Mitglieder   

des Straßen- und Verkehrsausschusses 

der Gemeinde Wiefelstede 

 

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder 
 

 

Gemeinde Wiefelstede 

Der Bürgermeister 

Kirchstraße 1 

26215 Wiefelstede 

 

Telefon zentral 04402/965-0 
Telefax zentral 04402/965199 

Email zentral info@wiefelstede.de 

 
Bürgermeister 

 

Ihr(e) Ansprechpartner(in) 
Frau Oostinga 

 

Durchwahl 04402 / 965-165 
E-Mail  heide.oostinga@wiefelstede.de 

 

Wiefelstede,  08.09.2016 
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die nächste öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Straßen- und Verkehrsausschusses 

findet am 

 

Dienstag, 20.09.2016, um 17:00 Uhr,  
 

im Ratssaal des Rathauses, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede statt. 
 

TAGESORDNUNG: 

Öffentlicher Teil 

 

 1   Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung  

   

 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder  

   

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

   

 4   Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge  

   

 5   Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung  

   

 6   Einwohnerfragestunde  

   

 7   Genehmigung der Niederschrift vom 01.03.2016  

   

 8   Aufwertungsüberlegungen im Zusammenhang mit der in 2017 vorgesehenen 

Erneuerung des Fahrbahnbelages in der Ortschaft Metjendorf; 

hier: Beratung über die 1. Arbeitskreissitzung OD Metjendorf 

Vorlage: B/0619/2016 

 

 Anl. S.  
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 9   Ersatz-/ Neuanschaffung Bauhof Wiefelstede (Vorbereitung der Haushaltseinplanung 

2017, Finanzplan 2018-2020) 

Vorlage: B/0643/2016 

 

 Anl. S.  

 10   Verbesserung des Zustandes des Meesjenweges in Nuttel; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0623/2016 

 

 Anl. S. 

 

 

 11   Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg II;  

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0625/2016 

 

 Anl. S. 

 

 

 12   Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp 

(Erweiterung)  und Straßenausbau eines Teilbereiches "Am Ostkamp"; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0628/2016 

 

 Anl. S.  

 13   Punktuelle Sanierung von Geh- und Radwegen 2017; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0630/2016 

 

 Anl. S.  

 14   Straßensanierung Eutiner Straße in Wiefelstede; 

hier: Deckenerneuerung 

Vorlage: B/0629/2016 

 

 Anl. S.  

 15   Sanierung der Gemeindestraße "Hoher Kamp" in 2017; 

hier: Erneuter Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0644/2016 

 

 Anl. S.  

 16   Evtl. Ersatzbushaltestelle für die entfallende Bushaltestelle "Einmündung 

Bramkampsweg"; 

hier: Abschließende Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren bzgl. der  

         Notwendigkeit einer Ersatzbushaltestelle an der L 824 in Dringenburg 

Vorlage: B/0645/2016 

 

 Anl. S. 

 

 

 17   Grundsanierung der Aschenbahnen auf den Sportplätzen Wiefelstede und Metjendorf; 

hier Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0632/2016 

 

 Anl. S.  

 18   Errichtung eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Gristede; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0633/2016 

 

 Anl. S.  

 19   Erneuerung der Ballfangzäune auf dem Sportplatz Metjendorf; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0635/2016 

Anl. S. 
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 20   Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Spohle; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0636/2016 

 

 Anl. S. 

 

 

 21   Erneuerung von Zaunanlagen auf Spielplätzen "Konzept 2017 - 2020"; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0638/2016 

Anl. S. 

 

   

 22   Neuanschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen "Konzept 2017 - 2020"; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0640/2016 

 

 Anl. S.  

 23   Erneuernung des Ballfangzaunes auf dem Bolzplatz an der Kirchstraße 10; 

hier: Maßnahmebeschluss 

Vorlage: B/0637/2016 

 

 Anl. S.  

 24   Widmung von Gemeindestraßen;  

hier: Verschiedene 

Vorlage: B/0646/2016 

 

 Anl. S.  

 25   Anfragen und Anregungen  

   

 26   Einwohnerfragestunde  

   

 27   Schließung der öffentlichen Sitzung  

   
 

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

Pieper 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 05.09.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0619/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Aufwertungsüberlegungen im Zusammenhang mit der in 2017 vorgesehenen 

Erneuerung des Fahrbahnbelages in der Ortschaft Metjendorf; 

hier: Beratung über die 1. Arbeitskreissitzung OD Metjendorf 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Die 1. Arbeitskreissitzung hat deutlich gemacht, dass die zunächst von Mitarbeitern des 

Landesamt für Straßenbau- und Verkehr, Oldenburg und des Straßenverkehrsamtes in 

Westerstede evtl. für genehmigungsfähig gehaltene Reduzierung der Breite der Nebenanlage 

um ca. 30 cm zur Anlegung einer Hecke entlang der Hochbordanlagen in einem Teilbereich 

von rd. 30 % der Gesamtlängen der Nebenanlagen nicht mehr gesehen wird. Die Vertreterin 

des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Frau Baehr, hat sehr deutlich gemacht, dass das 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr nicht bereit ist, einer Ausnahmeregelung 

zuzustimmen, damit die Gemeinde Wiefelstede möglichst geringe Mittel aufwenden müsse, 

sh. hierzu auch das anliegende Protokoll der Arbeitskreissitzung. 

 

Die Arbeitskreismitglieder haben ausnahmslos der Anwendung der Vorschrift zur Einhaltung 

der Mindestbreiten von 2,50 Meter zugestimmt. Die Verwaltung wurde gebeten ein neues 

Konzept unter Beachtung der Vorgaben des Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 

Oldenburg erarbeiten zu lassen (im Bereich der vorgesehenen Hecken Verbreiterung der 

Nebenanlagen in Richtung der bebauten Grundstücke, Verlegung der hier vorhandenen 

Beleuchtungsanlagen, vorhandene Rinnen, Hecken, Zäune, Schaltschränke usw. inkl. den 

evtl. notwendigen Grunderwerb in Teilbereichen. In diesen Bereichen ist ebenfalls die 

gesamte alte Pflasterung aufzunehmen und einheitlich neu zu verlegen (gleiches Pflaster in 

Gesamtbreite da kombinierte Nutzungsfläche für Radfahrer und Fußgänger). Ob die alte 

Pflasterung wiederverwendet werden kann/soll ist aufgrund des Alters von rd. 30 Jahren zu 

prüfen. 

 

Die Erarbeitung einer Kostenberechnung für die jetzt erforderlichen Arbeiten wird eine 

Honorarforderung von rd. 3.500,00 € ergeben, die Maßnahmekosten werden auf mind. 

200.000,00 € geschätzt. Ob und in welcher Höhe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

sich an diesen Kosten beteiligt, wäre danach zu verhandeln. Auch werden Zuschüsse zu den 

Maßnahmekosten von Dritten (z. B. Dorferneuerung) als sehr fraglich angesehen. 
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Aufgrund der jetzt vorliegenden Erkenntnisse über die erheblichen Mehrkosten wird seitens 

der Verwaltung vorgeschlagen, dass zunächst das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die 

vorgesehenen Maßnahmen (Heranführung der Nebenanlagen an den Fahrbahnrand im Bereich 

der einmündenden Gemeindestraßen/Kreisstraßen, Umbau des Kreuzungsbereiches 

Ofenerfelder Straße /Metjendorfer Landstraße inkl. neuer Vollsignalanlage) in 2017 vorab 

durchführen sollte und erst anschließend über die bisher vorgesehenen Maßnahmen der 

Gemeinde Wiefelstede erneut und abschließend beraten wird. Die evtl. notwendigen 

Vereinbarungen über die Maßnahmen des Landesamt für Straßenbau und Verkehr und die 

evtl. Maßnahmen der Gemeinde Wiefelstede im Bereich der Nebenanlage bezüglich evtl. 

Kostenbeteiligung sind rechtzeitig vorab abzustimmen. Das diese vorgeschlagene zeitliche 

Abwicklung auch machbar ist, wurde von Frau Baehr am 18.08.2016 bestätigt, eine vorherige 

oder gleichzeitige Maßnahmedurchführung der Gemeinde Wiefelstede ist nicht zwingend 

erforderlich. 

 

 

Finanzierung: 
 

Aufgrund der erheblichen Mehrkosten zu den bisher angenommenen Maßnahmekosten in 

2017 in Höhe von bisher rd. 80.000,00 € auf rd. 200.000,00 € nach den neuen Vorgaben, 

sollte von der geplanten Durchführung in 2017 Abstand genommen werden. Die 

Entscheidung über Art und Umfang der gemeindlichen Maßnahme sollte nach Abschluss der 

vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Oldenburg, durchzuführenden Maßnahmen 

abschließend entschieden werden. 

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss stimmt der abschließenden Beratung über die Maßnahmen 

zur Verschönerung der OD Metjendorf (z. B. durch Hecken entlang der Bordanlagen) 

nach Fertigstellung der Maßnahmen des Landesamt für Straßenbau und Verkehr zu. 

 

 

 

  

 

Anlagen:  
 

 

B-0619-2016-01 Protokoll der Arbeitskreissitzung vom 18.08.2016 

B-0619-2016-02 Vorschlag der SPD-Fraktion über Baumaßnahmen für die Erneuerung der 

Ortsdurchfahrt Metjendorf 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

gez. Schröder 

Christian Schröder       Hans-Günter Siemen 

Sachbearbeiter/in       Fachbereichsleiter  

 















  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 01.09.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Ida Bürmann 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0643/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Ersatz-/ Neuanschaffung Bauhof Wiefelstede (Vorbereitung der Haushaltseinplanung 

2017, Finanzplan 2018-2020) 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Für den Bauhof werden in 2017 mehrere Fahrzeuge/Maschinen als Ersatzbeschaffungen, 

sowie verschiedenes Inventar für den Bauhof benötigt. Das zurzeit genutzte Fahrzeug WST-

GW 86 VW Doka, offener Kastenwagen, wurde von der Gemeinde Wiefelstede im Jahre 

2001 angeschafft (Erstzulassung 08.08.2001). Der Kilometerstand des Fahrzeuges beträgt 

197.500 km. Nach Aussage des Bauhofleiters ist das Fahrzeug aus altersbedingten Gründen 

sowie wegen des ständigen täglichen Einsatzes und auch wegen des Einsatzes im 

Winterdienst zu erneuern. Für die Neuanschaffung eines Ersatzfahrzeuges werden Kosten in 

Höhe von 57.000,00 € anfallen. Eine Inzahlungnahme des Altfahrzeuges wird angestrebt, 

Restwert ca. 2.700,00 €. Um einen höheren Erlös zu erzielen, wird versucht das Fahrzeug 

auch bei „Ebay-Kleinanzeigen“ anzubieten. 

 

Der zurzeit genutzte Anhänger WST-GW 89 ist ebenfalls zu ersetzen. Der Anhänger wurde 

von der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 1999 (Erstzulassung: 19.11.1999) angeschafft. Der 

Anhänger ist aus altersbedingten Gründen zu ersetzen. Als Neuanschaffung wird ein 

Aluminiumanhänger mit weniger Eigenlast gewünscht. Für die Neuanschaffung des 

Anhängers fallen Kosten in Höhe von 15.000,00 € an. Eine Inzahlungnahme des Altanhängers 

wird angestrebt, der Restwert liegt bei ca. 500,00 €. Um einen höheren Erlös zu erreichen, 

wird auch hier ein Verkauf über „Ebay-Kleinanzeigen“ angestrebt. 

 

Des Weiteren wird für das Neufahrzeug WST-GW 266, welches im Jahr 2016 angeschafft 

wurde, ein Aufbau samt Plane benötigt. Die Kosten hierfür betragen 2.200,00 €. 

 

Aus altersbedingten Gründen sind die Bestuhlung des Aufenthaltsraumes des Bauhofes, sowie 

der Sonnenschutz zu erneuern. Die Kosten für die Bestuhlung liegen bei 5.100,00 €, für den 

Sonnenschutz bei 850,00 €. Des Weiteren sind die Möbel und der Sonnenschutz im Büro des 

Bauhofleiters aus altersbedingten Gründen zu ersetzen. Die Kosten für die Schränke betragen 

1.500,00 €, die Stühle 800,00 € und für den Sonnenschutz belaufen sich die Kosten auf 

350,00 €. Insgesamt betragen die Kosten für die Einrichtung des Büros und des 
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Aufenthaltsraumes somit 8.600,00 €. Die Erneuerung der Möbel ist dringend erforderlich, da 

es sich hierbei noch um die Erstausstattung aus dem Jahre 1988 handelt.   

 

Für die Werkstatt des Bauhofes wird des Weiteren ein Palettenregal (gebraucht) benötigt. Die 

Kosten hierfür liegen bei 2.100,00 €.  

 

Zusätzlich benötigt der Bauhof zwei neue Geräte/Maschinen. Es handelt sich hierbei um einen 

Häcksler (Anbaugerät), Kosten in Höhe von 35.000,00 € sowie eine Entsorgungsschaufel für 

den XYLON, Kosten belaufen sich auf 4.500,00 €. 

 

Für den Bauhof Wiefelstede werden im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 

2017 folgende Fahrzeuge und Maschinen angemeldet: 

 

Inv.-Nr.     99.0076 

Kostenstelle:    30300 

Kostenträger:    573301 

FR-Konto:    7831200 

Bilanz Zugangskonto: Fahrzeuge 0610002  Ersatz Doka           57.000,00 € 

       Anhängerersatz              15.000,00 € 

       Aufbau VW Transporter            2.200,00 € 

             74.200,00 € 

 

FR-Konto:    7831110  

Bilanz Zugangskonto: Maschinen 0620002 Häcksler     35.000,00 € 

       Entsorgungsschaufel      4.500,00 € 

  39.500,00 € 
 

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich um die Stühle für den 

Aufenthaltsraum sowie um Schränke für das Büro des Bauhofleiters, welche aus 

altersbedingten Gründen und Materialermüdung erneuert werden müssen. Des Weiteren wird 

ein Palettenregal für die Werkstatt des Bauhofes benötigt. 

 

Bei dem beweglichen Vermögen (Sammelposten) handelt es sich um den Sonnenschutz (Büro 

und Aufenthaltsraum), die 2 Schreibtischstühle sowie Kleingeräte (2 Motorsägen, 1 

Motorsense, 1 Heckenscheren, 1 Bohrmaschine) die aus altersbedingten Gründen und wegen 

Materialermüdung erneuert werden müssen. 

 

Für den Bauhof Wiefelstede werden im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 

2017 folgende Sammelposten angemeldet: 

 

Inv.-Nr.     99.0034  

Kostenstelle: 30300  

Kostenträger 573301  

Bilanzielles Zugangskonto: Maschinen 0720002 (über 1.000,00 €, insges. 3.000,00 €) 

 

Bilanzielles Zugangskonto: Betriebs- u. 

Geschäftsausstattung (Büroausstattung) 

0720002 (über 1.000,00 €, insges. 6.600,00 €) 

 

Bilanzielles Zugangskonto: Betriebs- u. 

Geschäftsausstattung (Werkstatteinrichtung 

0720002 (über 1.000,00 €, insges. 2.100,00 €)  

Bilanz Zugangskonto: Sammelposten 0750002 (bis 1.000,00 €, insges. 7.100,00 €)  

FR-Konto: 7831200  
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Abschreibung 

 

Transporter Neuanschaffung    57.000,00 €   10 Jahre      10,0 %         5.700,00 € 

Anhänger ISEKI Neuanschaffung   15.000,00 €     9 Jahre      11,1 %         1.665,00 € 

Entsorgungsschaufel       4.500,00 €    11 Jahre       9,1 %            409,09 € 

Häcksler (Anbaugerät)    35.000,00 €     8 Jahre      12,5%       4.375,00 € 

Kleingeräte über 1.000,00 €:  

- Maschinen        3.000,00 €   10 Jahre      10 %               300,00 € 

- Büroausstattung       6.600,00 €   18 Jahre     5,6 %          366,67 € 

- Werkstatteinrichtung                           2.100,00 €     13 Jahre     7,7 %              161,54 € 

Kleingeräte/Sammelposten      7.100,00 €     5 Jahre      20 %            1.420,00 € 

 

 

Für das Investitionsprogramm 2018 bis 2020 werden vorsorglich angemeldet: 

2018:  167.100,00 € (Fahrzeug Bauhofleiter, Dreiseitenkipper, Ersatz Schlepper, Ersatz 

Amazone, 

Sammelposten)  

2019:  233.100,00 € (Ersatz Xylon, Ersatz Anhänger, Sammelposten) 

2020:  178.100,00 € (Ersatz Deutz, Ersatz Anhänger, Sammelposten). 

 

  

 

Finanzierung: 
 

Die Haushaltsmittel werden wie o.a. im Haushalt 2017 angemeldet. 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt im Jahr 2017 für den kommunalen Bauhof der 

Gemeinde Wiefelstede einen Ersatz für den VW Transporter WST-GW 86 (57.000,00 €), 

einen Ersatz für den Anhänger WST-GW 89 (15.000,00 €), Aufbau und Plane für den 

VW-Transporter WST-GW 266 (2.200,00 €), einen Häcksler (Anbaugerät, 35.000,00 €) 

und eine Entsorgungsschaufel für den XYLON (4.500,00 €) in Höhe von insgesamt 

121.800,00 € sowie diverse Kleingeräte (Maschinen, Büroausstattung, 

Werkstatteinrichtung) und Sammelposten mit einem Kostenvolumen von rd. 18.800,00 € 

anzuschaffen. 

  

 

Anlagen: 

 

./. 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

Ida Bürmann           Hans-Günter Siemen 

Sachbearbeiterin      Fachbereichsleiter  

 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 17.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Gunda Schmidt 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0623/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Verbesserung des Zustandes des Meesjenweges in Nuttel; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Zustand des Meesjenweges in Nuttel hat in den vergangenen Monaten bzw. Jahren 

aufgrund starker Belastungen vermehrt zu Beanstandungen durch die Nutzer/Anlieger 

geführt. 

 

Die Unterhaltung dieses Gemeindeweges durch den Bauhof kann nicht dauerhaft wie 

gewünscht sichergestellt werden. 

 

Aus diesem Grunde wurde durch den FD Straßen, Wege, Plätze und dem Ing.-Büro 

Heinzelmann, Wiefelstede, ein Konzept ausgearbeitet, in dem das Teilstück des 

Meesjenweges mit einer Asphalttragdecksicht ausgebaut werden könnte. Diese 

Asphaltbauweise ist jedoch nur mit einem Kostenvolumen in Höhe von 36.000,00 € 

realisierbar. 

 

In normalen Siedlungsgebieten werden die Kosten von Ausbaumaßnahmen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches auf die anliegenden Grund-

stückseigentümer als „Beiträge“ umgelegt. Dieses ist im hier vorhandenen „Außenbereich“ so 

nicht möglich. Aus diesem Grunde besteht lediglich die Möglichkeit von Abrechnungen der 

Ausbaukosten aufgrund vorheriger freiwilliger Vereinbarungen mit den „bevorteilten“ 

Grundstückseigentümern. 

 

In dieser Angelegenheit hat  am 07.04.2016 eine Anliegerversammlung stattgefunden. In der 

Versammlung wurde ein gemeinsamer Termin vor Ort zur Besprechung der Möglichkeiten, 

Kosten, Eigenleistungen usw. vereinbart. 
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Folgende Vereinbarungen wurden getroffen: 

 

Teilausbau in einer Länge von rd. 80 m 

 

beidseitiger Einbau von Bordsteinen (flachverlegt) – die Steine werden kostenlos von einem 

Anlieger zur Verfügung gestellt 

 

die erforderlichen Profilierungsarbeiten an dem vorhandenen Schotterweg in einer Länge von 

rd. 80 Meter und einer Breite von rd. 4,00 Meter werden mit Fahrzeugen und Geräten eines 

Anliegers auf eigene Kosten durchgeführt; der überschüssige Schotter wird in dem  Reststück 

(nicht auszubauender Bereich) gleichmäßig verteilt 

 

Übernahme der Kosten für die erforderlichen Pflastersteine (H-Verbund, rd. 300 m²) durch 

die Gemeinde Wiefelstede 

 

Übernahme der Kosten für den Einsatz der Pflastermaschine zum Verlegen der 

Pflastersteine durch die Gemeinde Wiefelstede 

 

Übernahme der Kosten für die Lieferung und den  Einbau eines Hofeinlaufes (GulliI für 

RWK 
 

Der Kostenanteil für die Übernahme der Materialkosten durch die Gemeinde Wiefelstede 

beträgt rd. 5.000,00 €. 

 

       

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € werden im Rahmen der 

Mittelanmeldung zum Haushalt 2017 angemeldet unter: 

 

Kostenstelle:   30400  FD Straßen, Wege, Plätze 

Kostenträger:   541101 Bau u. Unterhaltung von befestigten Straßen 

Bilanz. Zugangskonto:. 0350002 

FR-Konto:   7872000 

 

 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt für die Verbesserung des Zustandes des Meesjenweges 

die Übernahme eines Kostenanteiles in Höhe von rd. 5.000,00 € durch die Gemeinde 

Wiefelstede. 
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Anlagen:  
 

 

B 0623-2016 Übersichtsplan Verbesserung Zustand Meesjenweg 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 





  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 17.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Gunda Schmidt 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0625/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg II;  

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 24.10.2016 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 15.02.2016 

der Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein 

Wohngebiet in Bokel zugestimmt. 

 

Die Bauleitplanung wird im Herbst 2016 anlaufen, so dass mit dem Satzungsbeschluss 

spätestens bis zu den Sommerferien 2017 zu rechnen ist. Die Ersterschließung des 

Baugebietes könnte dann im Herbst 2017, die Herstellung des Spielplatzes in 2018 und der 

Endausbau in 2019 durchgeführt werden. 

 

Die Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahme (Erst- und Endausbau) einschl. der 

erforderlichen Ingenieurleistungen betragen lt. Kostenermittlung der K & R Ingenieure  

 

      incl. SWK (43.400,00 €) ohne SWK 

für die Ersterschließung (2017)  214.900,00 €   171.500,00 € 

 

für den Endausbau (2018//2019)    90.900,00 €     90.900,00 € 

 

insgesamt     305.800,00 €   262.400,00 € 

 

       

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 

2017 für den Finanzhaushalt wie folgt angemeldet: 
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     2017  2018  2019  Gesamt 

Straßenbau: 

 

Kostenstelle:  30400  69.000,00 €   74.400,00 € 143.400,00 € 

Kostenträger:  541101  

Bilanz.-Zugangskto. 0962002 

FR-Konto:  7872000  

 

RWK: 

 

Kostenstelle:  30400  81.500,00 €       81.500,00 € 

Kostenträger:  541101 

Bilanz-Zugangskto. 0342002 

FR-Konto:  7872000 

 

RRB: 

 

Kostenstelle:  30400 

Kostenträger:  552101 

Bilanz-Zugangskto. 0342012 

FR-Konto:  7872000 17.400,00       17.400,00 € 

 

Spielplatz: 

 

Kostenstelle:  30400 

Kostenträger:  366201 

Bilanz-Zugangskto. 022012 

FR-Konto:  787200     7.500,00 €       7.500,00 € 

 

Beleuchtung: 

 

Kostenstelle:  30400  3.600,00 €     9.000,00 €   12.600,00 € 

Kostenträger:  54501 

Bilanz-Zuganskto. 096302 

FR-Kono:  773000 

 

Insgesamt:          262.400,00 € 

 

 

Abschreibung: 

Straßenbau (25 Jahre): Ersterausbau)    jährlich     2.760,00 € 

    Endausbau    jährlich     2.976,00 € 

RWK (75 Jahre):       jährlich     1.059,00 € 

RRB (50 Jahre):       jährlich        348,00 € 

Spielplatz (25 Jahre):       jährlich        300,00 € 

Beleuchtung (25 Jahre): Erstausbau    jährlich        144,00 € 

    Endausbau    jährich         360,00 € 
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Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Gemeinderat beschließt die Erschließung (Erst- und Endausbau) des Bebauungs-

plangebietes Nr. 123/I – Bokel, Alter Mühlenweg II, mit einem Kostenvolumen in Höhe von 

insgesamt rd. 305.800,00 € (incl. Schmutzwasserkanal) durchzuführen. 

 

      

 

Anlagen:  
 

 

B 0625-2016 Übersichtsplan BPL 123 I - Bokel, Alter Mühlenweg 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 





  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 18.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Gunda Schmidt 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0628/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp 

(Erweiterung)  und Straßenausbau eines Teilbereiches "Am Ostkamp"; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 24.10.2016 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 16.02.2015 

die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein 

Wohngebiet in Metjendorf zugestimmt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15.02.2016 

gefasst.  

 

Die Bauleitplanung wird im Herbst 2016 anlaufen, so dass mit dem Satzungsbeschluss bis zu 

den Sommerferien 2017 zu rechnen ist. Die Ersterschließung des Baugebietes und auch die 

erforderliche Sanierung eines Teilbereiches der Gemeindestraße „Am Ostkamp“ zwecks 

Regenwasserableitung aus dem neuen Baugebiet könnte dann im Herbst 2017 und der 

Endausbau in 2019 durchgeführt werden. 

 

Die Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahmen einschl. der erforderlichen 

Ingenieurleistungen betragen lt. Kostenermittlung des Ing.-Büros Heinzelmann: 

 

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr.103/I – Metjendorf, Am Ostkamp 

 

     incl. SWK (162.800,00 €) ohne SWK 

für die Ersterschließung (2017) 542.700,00 €   379.900,00 € 

 

für den Endausbau (2019)  135.400,00 €   135.400,00 € 

          

insgesamt    678.100,00 €   515.300,00 € 
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Straßenausbau Am Ostkamp zur Regenwasserableitung aus dem Baugebiet 

 

für den Straßenbau/RWK/Beleuchtung  (2017)   323.400,00 €       

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 

2017 für den Finanzhaushalt wie folgt angemeldet: 

 

     2017  2018  2019  Gesamt 

Erschließung BPL 103/I 

 

Straßenbau 

Kostenstelle:   30400  222.600,00 €   118.300,00 € 340.900,00 € 

Kostenträger:  541101 

Bilanz.-Zugangskto. 0962002 

FR-Konto:  7872000 

 

RWK: 

Kostenstelle:  30400  102.200,00 €     102.200,00 € 

Kostenträger:  538201 

Bilanz-Zugangskto. 0342002 

FR-Konto:  7872000 

 

Beleuchtung: 

Kostenstelle:  30400    12.400,00 €     17.100,00 €   29.500,00 € 

Kostenträger:  545201 

Bilaz-Zugangkto. 0963002 

FR-Konto  7873000 

 

RRB: 

Kostenstelle:  30400    42.700,00 €       42.700,00 € 

Kostenträger:  552101 

Bilanz-Zugangskto. 0342012 

FR-Konto:  7872000 

 

Insgesamt          515.300,00 € 

 

 

Straßenausbau „Am Ostkamp“ 

 

Straßenbau 

Kostenstelle:   30400  180.000,00 €     180.000,00 € 

Kostenträger:  541101 

Bilanz.-Zugangskto. 0350002 

FR-Konto:  7872000 

 

RWK: 

Kostenstelle:  30400  131.400,00 €     131.400,00 € 

Kostenträger:  538201 

Bilanz-Zugangskto. 0342002 

FR-Konto:  7872000 

 

Beleuchtung: 
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Kostenstelle:  30400    12.000 €       12.000,00 € 

Kostenträger:  545201 

Bilaz-Zugangkto. 0963002 

FR-Konto  7873000 

 

Insgesamt:          323.400,00 € 

 

Abschreibungen: 

Straßenerstausbau BPL 103/I (25 Jahre)    jährlich     8.904,00 € 

Straßenendausbau BPL 103/I (25 Jahre)    jährlich      4.732,00 € 

RWK BPL 103/I (75 Jahre)      jährlich     1.328,60 € 

Beleuchtung Erstausbau 103/I (25 Jahre)    jährlich        496,00 € 

Beleuchtung Endausbau 103/I (25 Jahre)    jährlich        684,00 € 

RRB BPL 103/I (25 Jahre)      jährlich        854,00 € 

 

Straßenausbau Am Ostkamp (25 Jahre)    jährlich     7.200,00 € 

RWK Am Ostkamp (75 Jahre)     jährlich     1.708,20 € 

Beleuchtung Am Ostkamp (25 Jahre)    jährlich        480,00 € 

 

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Gemeinderat beschließt 

 

a) die Erschließung (Erstausbau 2017 u. Endausbau 2019) des 

Bebauungsplangebietes Nr. 103/I – Metjendorf, Am Ostkamp (Erw.) mit einem 

Kostenvolumen in Höhe von insgesamt rd.  678.100,00 € (incl. 

Schmutzwasserkanal) durchzuführen 

 

und 

 

b) den Straßenausbau der Gemeindestraße „Am Ostkamp“ mit einem 

Kostenvolumen in Höhe von 323.400,00 € in 2017 durchzuführen. 

  

 

 

Anlagen:  
 

 

B 0628-2016 Übersichtsplan BPL 103 I  - Metjendorf, Am Ostkamp 

B 0628-2016 Übersichtsplan Straßenausbau Am Ostkamp 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

gez. Gunda Schmidt       Hans-Günter Siemen 

Sachbearbeiter/in       Fachbereichsleiter  

 







  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 20.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Gunda Schmidt 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0630/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Punktuelle Sanierung von Geh- und Radwegen 2017; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Wie auch im Vorjahr sollten die erneuerungsbedürftigen Geh- u. Radwege nicht nur punktuell 

sondern insgesamt erneuert werden. Bei unbrauchbaren, alten und „ausgewaschenen“ 

Betonsteinen sollten neue Steine verlegt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 

sichergestellt, dass die sanierten Abschnitte 25 – 30 Jahre nicht mehr „angefasst“ werden 

müssen. 

 

Nach dem Ausschreibungsergebnis 2016 kostet die Aufnahme und Neuverlegung incl. 

Regulierung vorhandener Bordanlagen/Randsteinen in Teilabschnitten mit neuen Pflaster- u. 

Bordsteinen je lfd. m² rd. 50,00 €. 

 

Für das Haushaltsjahr werden vom FD Straßen, Wege, Plätze wieder 50.000,00 € für die 

Sanierung von Geh- u. Radwegen eingeplant. Somit könnten in 2017 rd. 1.000,00 m² Geh- u. 

Fußwege saniert werden, wenn davon ausgegangen wird, dass komplett neue Steine 

verwendet werden müssen. Dieses hat eine noch genaue Bestandsaufnahme und 

Kostenermittlung zu ergeben. 

 

Vorgeschlagen werden zur Erneuerung die folgenden Geh- u. Radwege: 

 

1. Kirchstraße (Reststück)   rd. 250 m² 

2. Fuhrenkamp    rd. 200 m² 

3. Wehnerfelder Weg (Teilstücke)  rd. 500 m²  

 

(inkl. der abgängigen Borde und Rasenborde) 
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Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 € werden im Rahmen der 

Mittelanmeldung zum Haushalt 2017 für den Ergebnishaushalt wie folgt angemeldet: 

 

Kostenstelle:  30400  FD Straßen, Wege, Plätze 

Kostenträger:  541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen 

Sachkonto:  4212700 Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung) 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Sanierung der Gehwege entlang einer Teilstrecke 

der Kirchstraße, entlang des Fuhrenkampes und entlang einer Teilstrecke des Wehnerfelder 

Weges mit einem Kostenvolumen in Höhe von max. 50.000,00 €. 

      

 

Anlagen:  
 

 

B 0630-2016-01 Übersichtsplan Kirchstraße (Reststrecke) 

B 0630-2016-02 Übersichtsplan Fuhrenkamp (Teilbereiche) 

B 0630-2016-03 Übersichtsplan Wehnerfelder Weg (Teilbereiche) 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

gez. Gunda Schmidt      Hans-Günter Siemen 

Sachbearbeiter/in      Fachbereichsleiter  

 









  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 05.09.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0629/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Straßensanierung Eutiner Straße in Wiefelstede; 

hier: Deckenerneuerung 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 24.10.2016 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Zusammen mit der Beratung über den Maßnahmebeschluss zur Erneuerung der 

Gemeindestraße „Am Brink‘ wurde auch die abgängige „Eutiner Straße“ mit erörtert. Die 

Realisierung konnte aus finanziellen Gründen jedoch nicht in 2016 erfolgen. 

 

Nach Auffassung der Verwaltung sollte für den Fall eines erneuten guten 

Ausschreibungsergebnisses für die Straße „Hoher Kamp“ anschließend die Erneuerung der 

„Eutiner Straße“ zusätzlich ausgeschrieben werden. 

 

 

 

Finanzierung: 
 

Die Umsetzung der Maßnahme ist nur dann vorgesehen, wenn aus den bereit gestellten 

Mitteln in Höhe von 500.000,00 € für den „Hohen Kamp“ nach erfolgter Ausschreibung im 

Frühjahr 2017 noch ausreichend Mittel für die Deckenerneuerung der „Eutiner Straße“ 

verbleiben. 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt im Falle überschüssiger Mittel aus der 

Maßnahme „Hoher Kamp“ die Erneuerung der Verschleißdecke „Eutiner Straße“ in 

einer Kostenhöhe von rd. 35.000 €. Die Ausschreibung/Auftragserteilung erfolgt erst 

nach der Auftragsvergabe für die Maßnahme „Hoher Kamp“ bei überschüssigen 

Mitteln. 

 

 



B/0629/2016  Seite 2 von 2 

 

 

 

Anlagen:  
 

 

B-0629-2016-02 Übersichtsplan Eutiner Straße 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Günter Siemen 

Fachbereichsleiter  

 





  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 05.09.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0644/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Sanierung der Gemeindestraße "Hoher Kamp" in 2017; 

hier: Erneuter Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 24.10.2016 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Die Gemeindestraße „Hoher Kamp“ wurde nicht in 2016 wie beantragt gefördert. Aus diesem 

Grunde wurden in 2016 die Straßen „Garnholter Damm“, „Am Eichenwall“, „Birkenweg“ 

und die innerörtliche Straße „Am Bink“ mit einem Kostenvolumen von insgesamt rd. 

347.000,00 € ohne Förderung ausgeschrieben und beauftragt. Die Durchführung hat bereits 

begonnen. 

 

Der Förderantrag wurde auch für 2017 aufrechterhalten. Der zuständige Sachbearbeiter, Herr 

Fischer, hat vor einigen Wochen telefonisch mitgeteilt, dass in 2017 eine Förderung von 

mind. 50 % möglich sein sollte. 

 

Aus diesem Grunde wurde in 2017 erneut 500.000,00 € für diese Straße für den Haushalt 

angemeldet. 

 

  

 

Finanzierung: 
 

Im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2016 wurde  im Finanzhaushalt ein Betrag 

in Höhe von 500.000,00 € wie folgt angemeldet: 

 

Inv.-Nr.   99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen 

Kostenstelle:   30400  FD Straßen, Wege, Plätze 

Kostenträger:   541101 Bau- u. Unterhaltung von befestigten Straßen  

Bilanz. Zugangskonto: 0350002 Zugänge Straßen. 

FR-Konto:   7872000 Tiefbaumaßnahmen 
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Eine Einplanung von  Fördermitteln in Höhe von 250.000,00 € ist unter gleicher Inv.-Nr. 

erfolgt unter: 

 

Bilanz Zugangskonto: 0211102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw. u. zusch. vom Land 

FR-Konto:   6811000 Investitionszuweisungen vom Land 

 

Abschreibung: 

 

Herstellungskosten  500.000,00 €  25 Jahre (4 %)  20.000,00 € jährlich 

Investitionszuweisung 250.000,00 €  25 Jahre (4 %)  10.000,00 € jährlich 

 

Sonderabschreibung: 

 

Entfällt. 

 

Unterhaltungskosten: 

 

Keine zusätzlichen Unterhaltungskosten gegenüber bisher. 

 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Gemeinderat beschließt im Falle der Förderung die Gemeindestraße „Hoher 

Kamp“ mit einem Kostenvolumen von 500.000,00 € zu sanieren und zu verbreitern. (Der 

Förderantrag wurde bereits in 2015 gestellt und ist auch noch für weitere 

Förderentscheidungen verlängert worden). 

 

  

 

Anlagen:  
 

 

B-0644-2016-01 Vermerk vom 27.01.2016 

B-0644-2016-02 Schreiben vom 28.01.2016 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Günter Siemen 

Fachbereichsleiter  

 







  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 05.09.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0645/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Evtl. Ersatzbushaltestelle für die entfallende Bushaltestelle "Einmündung 

Bramkampsweg"; 

hier: Abschließende Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren bzgl. der  

         Notwendigkeit einer Ersatzbushaltestelle an der L 824 in Dringenburg 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 24.10.2016 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Aus den als Anlage beigefügten Unterlagen ist der bisherige Sachstand zu entnehmen. Im 

Ergebnis ist festzustellen, dass alle beteiligten Betroffenen auf eine zusätzliche Haltestelle wie 

vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Oldenburg, vorgeschlagen, verzichten wollen. 

 

Die eingesparten Mittel sollten für die Attraktivitätssteigerung an den vorhandenen 

Bushaltestellen beim ehemaligen Dringenburger Krug und im Bereich von Ladenbau Gerdes 

verwandt werden. Hier sollten Buswartehäuschen, Fahrradabstellflächen und eine 

behindertengerechte Ausstattung erstellt werden. 

  

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Mittel für die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten im Rahmen der 

Realisierung der A 20 (besser vorher) vom Vorhabenträger bereitgestellt werden. 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Gemeinderat beschließt auf die Ersatzbushaltestelle nördlich des Bramkampsweges 

zu verzichten und dafür die nördlich und südlich vorhandenen Bushaltestellen mit 

Buswartehäuschen, Fahrradabstellanlagen, Beleuchtung auszustatten und 

behindertengerecht zu gestalten. 
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Die Verwaltung wird beauftragt, diese Forderungen im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens zur A 20 dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

nachträglich mitzuteilen. 

 

 

 

Anlagen:  
 

 

B-0645-2016-01 Schreiben vom 11.08.2106 

B-0645-2016-02 E-Mail vom 07.07.2016 

B-0645-2016-03 Planauszug Ersatzbushaltestelle 

B-0645-2016-04 Vermerk vom 25.08.2016 

B-0645-2016-05 Alternativplan der Verwaltung (verworfen in der Anliegerversammlung am 

24.08.2016) 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Günter Siemen 

Fachbereichsleiter  

 

















  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 23.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0632/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Grundsanierung der Aschenbahnen auf den Sportplätzen Wiefelstede und Metjendorf; 

hier Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Nach Begutachtung durch den Bauhof und der Fachfirma Sommerfeld AG im Jahr 2015 

wurde festgestellt, dass die Aschenbahnen auf beiden Sportplätzen grundsanierungsbedürftig 

sind. Bei den regelmäßigen Pflegearbeiten mit dem Striegel wird bereits der Unterbau 

(Schotter) erreicht, was auf eine viel zu dünne Oberschicht hindeutet und die Notwendigkeit 

einer kurzfristigen Erneuerung deutlich macht. 

 

Die Kosten für die Grundsanierung der Aschenbahn in Metjendorf betragen lt. 

Kostenschätzung des Fachdienstes Straßen, Wege, Plätze vom 03.08.2016 rd. 20.000,00 €. 

 

Die Kosten für die Grundsanierung der Aschenbahn in Wiefelstede betragen lt. 

Kostenschätzung des Fachdienstes Straßen, Wege, Plätze vom 03.08.2016 rd. 50.000,00 €. 

 

Auf Grund der hohen Kosten, wird von Seiten des Fachdienstes Straßen, Wege, Plätze der 

Vorschlag unterbreitet, die Maßnahmen in verschiedenen Haushaltsjahren durchzuführen.  

So wäre der Vorschlag, die Grundsanierung der Aschenbahn auf dem Sportplatz in 

Wiefelstede im Jahr 2017 und die Grundsanierung der Aschenbahn auf dem Sportplatz in 

Metjendorf in 2018 durchzuführen. 

     

 

Finanzierung: 
 

Die Einplanung der Haushaltsmittel für die Sanierung der Aschenbahn in Wiefelstede  in 

Höhe von 50.000,00 ist im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2017 im 

Ergebnishaushalt erfolgt unter: 

 

Kostenstelle:  30410  Sportplätze Wiefelstede 

Kostenträger:  111602 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen 

Sachkonto:  4212000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 
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In der Fortschreibung des Ergebnishaushaltes für die Jahre 2018 – 2020 wurde für 2018 der 

Betrag in Höhe von 20.000,00 € für die Sanierung der Aschenbahn in Metjendorf 

berücksichtigt. 

     

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beauftragt die Verwaltung, in 2017 die Grundsanierung der 

Aschenbahn auf dem Sportplatz in Wiefelstede  mit einem Kostenvolumen in Höhe von rd. 

50.000,00 € und unter der Voraussetzung der Finanzierbarkeit in 2018 die Grundsanierung 

der Aschenbahn in Metjendorf mit einem Kostenvolumen von rd. 20.000,00 € durchzuführen. 

 

      

 

Anlagen:  
 

 

B 0632 2016 Kostenschätzung Aschenbahn Metjendorf 

B 0632 2016 Kostenschätzung Aschenbahn Wiefelstede 

B 0632 2016 Übersichtsplan Aschenbahn Metjendorf 

B 0632 2016 Übersichtsplan Aschenbahn Wiefelstede 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 











  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 23.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0633/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Errichtung eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Gristede; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

In der Haushaltsmittelanmeldung vom 20.06.2016 hat der SSV Gristede e.V. für das 

Haushaltsjahr 2017 einen neuen Ballfangzaun beantragt.  

Das Ballfangnetz zum Gelände Behrens wurde von den Mitgliedern des Vereins nur 

provisorisch in Eigenregie errichtet. Das gespannte Netz über der Umzäunung hält den 

Witterungsbedingungen aber nicht stand. 

 

Die Kosten für die Errichtung des neuen Ballfangzaunes als Doppelstab-Gittermattenzaun 

(moosgrün) mit einer Höhe von 4,00 m und einer Länge von rd. 46,00 m betragen lt. Angebot 

der Fa. August Hotze GmbH &. Co. vom 05.08.2016 rd. 9.000,00 €. 

 

 

 

 

Finanzierung: 
 

Die Einplanung der Haushaltsmittel für die Errichtung des Ballfangzaunes auf dem Sportplatz 

in Gristede ist im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2017 im Finanzhaushalt 

erfolgt unter: 

 

Kostenstelle:    30413 

Kostenträger:   111602 

Bilanz. Zugangskonto: 0242002 

FR-Konto:   7872000 

 

 

Abschreibung: 

 

Herstellungskosten   9.000,00 €  25 Jahre (4%)   360,00 € 
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Sonderabschreibung: 

 

Entfällt. 

 

 

Unterhaltungskosten: 

 

Keine 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Errichtung eines Ballfangzaunes als Doppelstab-

Gittermattenzaun auf dem Sportplatz in Gristede mit einer Länge von rd. 46,00 Metern und 

mit einem Kostenvolumen in Höhe von insgesamt 9.000,00 €. 

 

   

 

Anlagen:  
 

 

B 0633 2016 Angebot Ballfangzaun Sportplatz Gristede 

B 0633 2016 Übersichtsplan Ballfangzaun Sportplatz Gristede 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 









  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 24.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0635/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erneuerung der Ballfangzäune auf dem Sportplatz Metjendorf; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Auf der gemeinsamen Begehung der Sportplätze mit den Vorsitzenden des TV Metjendorf 04 

und dem Fachdienst Straßen, Wege, Plätze wurde von Seiten des TV Metjendorf angeregt, die 

abgängigen drei Maschendraht – Ballfangzäune hinter den Toren durch beständigere und 

langlebigere Doppelstab-Gittermatten – Ballfangzäune zu ersetzen. Die vorhandenen 

Ballfangzäune sind in den vergangenen Jahren immer wieder nachgespannt worden, was 

letztendlich aber keinen bleibenden Erfolg hatte. 

 

Aus diesem Grund wurde vom Fachdienst Straßen, Wege, Plätze ein Angebot von der Firma 

August Hotze GmbH für drei neue Doppelstab – Gittermatten – Ballfangzäune eingeholt. 

Die Kosten für die Erneuerung der drei Ballfangzäune hinter den Toren betragen, laut 

Angebot der Firma August Hotze GmbH, vom 05.08.2016, rd. 22.500,00 €. 

 

Zwei von drei Ballfangzäune werden wie gehabt, 35,00 m lang und 4,00 m hoch. Der dritte 

Ballfangzaun wird, wie gehabt, 20,00 m lang und 4,00 m hoch. 

Der Ballfangzaun, der das Spielfeld von der Asphaltfläche, neben dem Vereinsheim trennt, 

wird nach den 35,00 m Länge und 4,00 m Höhe, auf einer Länge von 23,00 m und einer Höhe 

von 1,60 m bis an den bereits vorhandenen 1,60 m hohen Doppelstab-Gittermattenzaun, 

entlang der Tennisanlage, herangeführt, um eine in sich abgeschlossene Zaunanlage zu 

bekommen. 

In diesem Abschnitt wird zusätzlich ein Torelement mit einer Breite von 1,25 m und einer 

Höhe von 1,60 m eingebaut, um beide Bereiche miteinander zu Verbinden.  
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Finanzierung: 
 

Die Einplanung der Haushaltsmittel für die Erneuerung der Ballfangzäune auf dem Sportplatz 

in Metjendorf ist im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2017 im Finanzhaushalt 

erfolgt unter: 

 

Kostenstelle:   30411 

Kostenträger:   111602 

Bilanz. Zugangskonto: 0242002 

FR-Konto:    7872000 

 

 

Abschreibung: 

 

Herstellungskosten  22.500,00 €  25 Jahre (4%)   900,00 €  

 

 

Sonderabschreibung: 

 

Entfällt. 

 

 

Unterhaltungskosten: 

 

Keine. 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Erneuerung der Ballfangzäune als Doppelstab – 

Gittermattenzaun auf dem Sportplatz in Metjendorf mit einem Kostenvolumen in Höhe von 

insgesamt 22.500,00 €. 

      

 

Anlagen:  
 

 

B 0635 2016 Angebot Ballfangzäune Sportplatz Metjendorf 

B 0635 2016 Übersichtsplan Ballfangzäune Sportplatz Metjendorf 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 24.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0636/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Spohle; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Auf der gemeinsamen Begehung des Sportplatzes mit den Vorsitzenden des  TuS Spohle e. V. 

und dem Fachdienst Straßen, Wege, Plätze wurde von Seiten des TuS Spohle angeregt, den 

zum Parkplatz abgrenzenden, abgängigen Maschendrahtzaun, auf einer Länge von 54,00 m, 

durch einen beständigeren und langlebigeren Doppelstab-Gittermattenzaun zu ersetzen. 

 

Der bisherige Maschendrahtzaun hat eine Höhe von 1,80 m. Der neue Doppelstab – 

Gittermattenzaun sollte hier anschließend die gleiche Höhe wieder annehmen um ein 

passendes Gesamtbild der Zaunanlage zu erlangen.  

 

Die Kosten für die Erneuerung dieses Zaunabschnittes betragen gem. Kostenberechnung des 

Fachdienstes Straßen, Wege, Plätze rd. 6000,00 €. 

       

 

Finanzierung: 
 

Die Einplanung der Haushaltsmittel für die Erneuerung der Zaunanlage auf dem Sportplatz in 

Spohle ist im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2017 im Finanzhaushalt erfolgt 

unter: 

 

Kostenstelle:   30417 

Kostenträger:   111602 

Bilanz. Zugangskonto: 0242002 

FR-Konto:    7872000 

 

 

Abschreibung: 

 

Herstellungskosten  6000,00 €  25 Jahre (4%)   240,00 €  
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Sonderabschreibung: 

 

Entfällt. 

 

 

Unterhaltungskosten: 

 

Keine. 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Erneuerung der Zaunanalge auf dem Sportplatz in 

Spohle mit einem Kostenvolumen in Höhe von insgesamt 6.000,00 €. 

      

 

Anlagen:  
 

 

B 0636 2016 Kostenberechnung Zaunanalage Sportplatz Spohle 

B 0636 2016 Übersichtsplan Zaunanalage Sportplatz Spohle 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 







  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 24.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0638/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erneuerung von Zaunanlagen auf Spielplätzen "Konzept 2017 - 2020"; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Zusammen mit dem Bauhof der Gemeinde Wiefelstede hat der Fachdienst Straßen, Wege, 

Plätze ein Konzept für die Jahre 2017 bis 2020 erarbeitet, in dem die abgängigen 

Maschendraht – Zaunanlagen nach und nach durch Doppelstab – Gittermattenzäune erneuert 

werden müssen. 

 

Im Jahr 2017 sollen demnach die Zaunanlagen der Spielplätze am Heinenkamp in Gristede 

(76 m lang, 1,40 hoch) für rd. 6.000,00 € und am Nutteler Weg in Nuttel (142 m lang, 1,23 m 

hoch) für rd. 9.500,00 €, wie vorab beschrieben, erneuert werden. 

Gesamtausgabe: 15.500,00 €. 

 

Im Jahr 2018 sollen demnach der Zaun auf dem Spielplatz Mühlengrund I (90 m lang, 1,23 m 

hoch) für rd. 6.500,00 € und die Toranlage auf dem Spielplatz Mühlengrund II (3 m breit, 

1,23 m hoch) für rd. 3.000,00 € in Metjendorf, wie vorab beschrieben, erneuert werden. 

Gesamtausgabe: 9.500,00 €. 

 

Im Jahr 2019 sollen demnach die Zaunanlagen der Spielplätze am Georg-Bruns-Ring in 

Metjendorf (96 m lang, 1,23 m hoch) für rd. 7.000,00 € und an der Holtwiese in Borbeck (65 

m lang, 1,23 m hoch) für rd. 5.000,00 €, wie vorab beschrieben, erneuert werden. 

Gesamtausgabe: 12.000,00 €. 

 

Im Jahr 2020 soll demnach die Zaunanlage des Spielplatzes an der Schlehdornstraße in 

Metjendorf (108 m lang, 55 m = 1,80 m hoch, 53 m = 4,00 m hoch) für rd. 18.500,00 €, wie 

vorab beschrieben, erneuert werden. 

Gesamtausgabe: 18.500,00 €. 
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Finanzierung: 
 

Die  Einplanung der Haushaltsmittel für das „Konzept 2017 – 2020“ der Erneuerung von 

Zaunanlagen auf den Spielplätzen in der Gemeinde Wiefelstede ist im Rahmen der 

Mittelanmeldung zum Haushalt 2017 bis 2020 im Finanzhaushalt erfolgt unter: 

 

Kostenstelle:   30400 

Kostenträger:   366201 

Bilanz. Zugangskonto: 0222012 

FR-Konto:   7872000 

 

 

Abschreibung: 

 

2017: 

 

Herstellungskosten  6.000,00 €  25 Jahre (4%)   240,00 €  

Herstellungskosten  9.500,00 €  25 Jahre (4%)   380,00 € 

 

2018: 

 

Herstellungskosten  6.500,00 €  25 Jahre (4%)   260,00 € 

Herstellungskosten  3.000,00 €  25 Jahre (4%)   120,00 € 

 

2019: 

 

Herstellungskosten   7.000,00 €  25 Jahre (4%)   280,00 € 

Herstellungskosten  5.000,00 €  25 Jahre (4%)   200,00 € 

 

2020: 

 

Herstellungskosten   18.500,00 €  25 Jahre (4%)   740,00 € 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
   

Der Verwaltungsausschuss beschließt das „Konzept 2017 – 2020“ zur Erneuerung der 

Zaunanlagen auf Spielplätzen der Gemeinde Wiefelstede mit einem Kostenvolumen in Höhe 

von insgesamt:  15.500,00 € für das Jahr 2017, 

  9.500,00 € für das Jahr 2018, 

12.000,00 € für das Jahr 2019, 

18.500,00 € für das Jahr 2020. 
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Anlagen:  
 

 

B 0638 2016 Kostenberechnungen Erneuerung von Zaunanlagen auf Spielplätzen 2017 - 2020 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 

















  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 24.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0640/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Neuanschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen "Konzept 2017 - 2020"; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Zusammen mit dem Bauhof der Gemeinde Wiefelstede hat der Fachdienst Straßen, Wege, 

Plätze ein Konzept für die Jahre 2017 bis 2020 erarbeitet, in dem die abgängigen Spielgeräte 

und Sitzmöglichkeiten durch Neuanschaffungen ausgetauscht werden müssen. 

 

Im Jahr 2017 soll demnach für rd. 13.500,00 € der Spielhügel mit Hügelrutsche, sowie das 

abgängige u. nicht genormte Spielkombinationsgerät auf dem Spielplatz am Heinenkamp in 

Gristede entfernt und durch ein neues Spielkombinationsgerät ausgetauscht werden. 

Auf dem Spielplatz an der Amselstraße in Wiefelstede soll im Jahr 2017 für rd. 5.500,00 € 

eine neue Vogelnestschaukel montiert werden, nachdem die vorherige Vogelnestschaukel 

wegen Abgängigkeit bereits durch den Bauhof der Gemeinde Wiefelstede entfernt wurde. 

 

Ebenso soll in 2017 für rd. 1.500,00 € eine Parkbank mit Tisch auf dem im Jahr 2016  

umgelegten Spielplatz „Am Elisabethstein“ montiert werden.  

Gesamtkosten Spielgeräte:   19.000,00 €. 

Gesamtkosten Sammelposten:   1.500,00 €. 

 

Im Jahr 2018 soll demnach für rd. 13.500,00 € auf dem Spielplatz am Nutteler Weg in Nuttel, 

der abgängige Rutschenturm und die abgängige Doppelschaukel entfernt und eine 

Neuanschaffung eines Spielkombinationsgerätes, sowie einer Doppelschaukel vorgenommen 

werden. Ebenso soll der Fallschutzsand ausgetauscht werden. 

Auf dem Spielplatz an der Holtwiese in Borbeck soll im Jahr 2018 für rd. 13.000,00 €  der 

abgängige Rutschenturm und die abgängige Doppelschaukel entfernt und eine 

Neuanschaffung eines Spielkombinationsgerätes, sowie einer Doppelschaukel vorgenommen 

werden. Ebenso soll der Fallschutzsand ausgetauscht werden.  

Für die Neuanschaffung von Federtieren oder Sitzmöglichkeiten wurde vom Fachdienst 

Straßen, Wege, Plätze eine Pauschale in Höhe von 1.000,00 € eingeplant.  

Gesamtkosten Spielgeräte:   26.500,00 €. 

Gesamtkosten Sammelposten:   1.000,00 €. 
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Im Jahr 2019 soll demnach für rd. 15.000,00 € der Erdhügel, das abgängige 

Spielkombinationsgerät, sowie der dichte Bewuchs auf dem Spielplatz am Georg-Bruns-Ring 

in Metjendorf entfernt und durch ein neues Spielkombinationsgerät ausgetauscht werden. 

Ebenso soll der Fallschutzsand ausgetauscht werden. 

Für die Neuanschaffung von Federtieren oder Sitzmöglichkeiten wurde vom Fachdienst 

Straßen, Wege, Plätze eine Pauschale in Höhe von 1.000,00 € eingeplant. 

Gesamtkosten Spielgeräte:   15.000,00 €. 

Gesamtkosten Sammelposten:   1.000,00 €. 

 

Im Jahr 2020 soll demnach für rd. 16.000,00 € der Rutschenturm, die Doppelschaukel, sowie 

die Wippe auf dem Spielplatz Am Auebach in Wiefelstede entfernt und durch ein neues 

Spielkombinationsgerät, sowie einer neuen Doppelschaukel ausgetauscht werden.  

Für die Neuanschaffung von Federtieren oder Sitzmöglichkeiten wurde vom Fachdienst 

Straßen, Wege, Plätze eine Pauschale in Höhe von 1.000,00 € eingeplant. 

Gesamtkosten Spielgeräte:   16.000,00 €. 

Gesamtkosten Sammelposten:   1.000,00 €. 

  

 

Finanzierung: 
 

Die  Einplanung der Haushaltsmittel für das „Konzept 2017 – 2020“ zur Neuanschaffung von 

Spielgeräten auf Spielplätzen der Gemeinde Wiefelstede ist im Rahmen der Mittelanmeldung 

zum Haushalt 2017 bis 2020 im Finanzhaushalt erfolgt unter: 

 

Spielgeräte: 

 

Kostenstelle:   30400 

Kostenträger:   366201 

Bilanz. Zugangskonto: 0721002 Zugänge Spielgeräte 

0750002 Zugänge Sammelposten 

FR- Konto:   7831110 Ausz. f. d. Erwerb v. VermGG über 1.000,00 € 

7831200 Ausz. f. d. Erwerb v. VermGG ü. 150,00 € bis 

1.000,00 € 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt das „Konzept 2017 – 2020“ zur Neuanschaffung von 

Spielgeräten auf Spielplätzen der Gemeinde Wiefelstede mit einem Kostenvolumen in Höhe 

von insgesamt:  20.500,00 € für das Jahr 2017, 

     27.500,00 € für das Jahr 2018, 

16.000,00 € für das Jahr 2019, 

17.000,00 € für das Jahr 2020. 

 

Abschreibung: 

 

Anschaffungskosten Spielgeräte (2017) 19.000,00 € 10 Jahre (10%) 1.900,00 € 

Anschaffungskosten Sammelposten (2017)   1.500,00 €   5 Jahre     300,00 € 

 

Anschaffungskosten Spielgeräte (2018) 26.500,00 € 10 Jahre (10%) 2.650,00 € 

Anschaffungskosten Sammelposten (2018)   1.000,00 €   5 Jahre     200,00 € 
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Anschaffungskosten Spielgeräte (2019) 15.000,00 € 10 Jahre (10%) 1.500,00 € 

Anschaffungskosten Sammelposten (2019)   1.000,00 €   5 Jahre     200,00 € 

 

Anschaffungskosten Spielgeräte (2020) 16.000,00 € 10 Jahre (10%) 1.600,00 € 

Anschaffungskosten Sammelposten (2020)   1.000,00 €   5 Jahre     200,00 € 

  

 

Sonderabschreibung: 

 

Entfällt. 

 

 

Unterhaltungskosten: 

 

Keine. 

 

    

 

Anlagen:  
 

 

B 0640 2016 Kostenberechnungen 2017 - 2020 Neuanschaffung von Spielgeräten auf 

Spielplätzen 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 

















  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 24.08.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze 

Sachbearbeiter/in: Christian Schröder 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0637/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erneuernung des Ballfangzaunes auf dem Bolzplatz an der Kirchstraße 10; 

hier: Maßnahmebeschluss 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Nachdem Eltern, der Schülerinnen und Schüler, Herrn Bürgermeister Pieper darauf 

aufmerksam gemacht haben, dass der Maschendraht - Ballfangzaun auf dem Bolzplatz 

notbedürftig von den Anliegern mit Stacheldraht geflickt wurde, bat Bürgermeister Pieper den 

Fachdienst Straßen, Wege, Plätze darum, die Zaunanlage ordnungsgemäß durch den Bauhof 

der Gemeinde Wiefelstede reparieren zu lassen. 

 

Bei der Reparatur wurden jedoch unzählige weitere Schadstellen an der Zaunanlage 

festgestellt, sodass die Zaunanalage vom Bauhof als abgängig beurteilt wurde und aus 

Sicherheitsgründen, zeitnah, durch einen Doppelstab – Gittermattenzaun erneuert werden 

sollte. Bei der Aufstellung ist auf die Abstandsvorschriften zu achten oder es müssen 

Vereinbarungen mit den angrenzenden Eigentümern geschlossen werden. Eine 

Wiederaufstellung in „gleicher Flucht“ würde die Beseitigung von Bäumen und Sträuchern 

zwingend erforderlich machen. 

 

Ebenso sollte der Doppelstab- Gittermattenzaun zur Firma Imken auf 4,00 m erhöht werden, 

da zusätzliche Tore vor der Zaunanlage aufgestellt wurden und die Bälle in hoher Anzahl auf 

das Gelände der Firma Imken geschossen werden. 

 

Vom Bauhof wurde bereits, im Zuge der Reparatur, ein Angebot zur Erneuerung der 

Zaunanlage und für die Aufstockung der Zaunanlage vor der Fa. Imken von der Firma Heiko 

Harms GmbH eingeholt. 

 

Die Kosten für die Erneuerung und Aufstockung der Zaunanlage belaufen sich gem. Angebot 

der Heiko Harms GmbH vom 14.06.2016 auf rd. 24.000,00 €.  
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Finanzierung: 
 

Die Einplanung der Haushaltsmittel für die Erneuerung und Aufstockung der Zaunanlage auf 

dem Bolzplatz an der Kirchstraße 10, ist im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 

2017 im Finanzhaushalt erfolgt unter: 

 

 

Kostenstelle:   30400 

Kostenträger:   366201 

Bilanz. Zugangskonto: 0222012 

FR-Konto:    7872000 

 

 

Abschreibung: 

 

Herstellungskosten  24.000,00 €  25 Jahre (4%)   960,00 €  

 

 

Sonderabschreibung: 

 

Entfällt. 

 

 

Unterhaltungskosten: 

 

Keine. 

     

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Erneuerung und Aufstockung der Zaunanlage auf 

dem Bolzplatz an der Kirchstraße 10  als Doppelstab – Gittermattenzaun mit einem 

Kostenvolumen in Höhe von insgesamt 24.000,00 €. 

      

 

Anlagen:  
 

 

B 0637 2016 Angebot Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße 10 

B 0637 2016 Schadensbilder Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße 10 

B 0637 2016 Übersichtsplan Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße 10 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

gez. Christian Schröder      Hans-Günter Siemen 

Sachbearbeiter/in       Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 05.09.2016 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0646/2016 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Widmung von Gemeindestraßen;  

hier: Verschiedene 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 20.09.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 17.10.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 24.10.2016 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

a und b ) „Gerold-Hellmers-Straße und Heinrich-Klarmann-Straße“ 

Im Bebauungsplangebiet Nr. 139 „Hörne-West“ der Gemeinde Wiefelstede ist der Endausbau 

der Gemeindestraßen „Gerold-Hellmers-Straße“ und „Heinrich-Klarmann-Straße“ 

weitestgehend abgeschlossen. Somit kann die Widmung der Straßen erfolgen. Die „Gerold-

Hellmers-Straße“ hat eine Gesamtgröße von 2.286,00 m² und die „Heinrich-Klarmann-

Straße“ hat eine Gesamtgröße von 1.368,00 m². Die Straßen werden als verkehrsberuhigter 

Bereich ausgebaut und werden entsprechend beschildert (Verkehrszeichen 325.1 bzw. 325.2).  

 

Die Lage der Straßen kann dem beigefügtem Lageplan entnommen werden. 

 

Die Widmung der „Wilhem-Rippen-Straße“ ist bereits im Jahr 2015 erfolgt.  

 

 

 

Finanzierung: 
--- 

 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 

a) Gem. § 6 des Nds. Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 22.10.2014, wird mit sofortiger Wirkung das 

Wegeflurstück 57/45 der Flur 10 für den öffentlichen Verkehr als 

Gemeindestraße gewidmet. Die Straße trägt die Bezeichnung „Gerold-Hellmers-

Straße“. Die Straße ist an die Gemeindestraße „Heinrich-Klarmann-Straße“ 

angebunden und hat eine Gesamtgröße von 2.286 m². 
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b) Gem. § 6 des Nds. Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 22.10.2014, werden mit sofortiger Wirkung die 

Wegeflurstücke 95, 57/43 und 93/2 der Flur 10 für den öffentlichen Verkehr als 

Gemeindestraße gewidmet. Die Straße trägt die Bezeichnung „Heinrich-

Klarmann-Straße“. Die Straße ist an die Straßen „Gristeder Straße“ und 

„Gerold-Hellmers-Straße“ angebunden und hat eine Gesamtgröße von 1.368 m². 

 

 

 

Anlagen:  
Lageplan Heinrich-Klarmann-Straße und Gerold-Hellmers-Straße 

 

 

B 0646 2016 Lageplan Hörne West 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

Bernd Quathamer      Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 




	Sitzungsdokumente
	Einladung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  8 Aufwertungsüberlegungen im Zusammenhang mit der in 2017 vorgesehenen Erneuerung des Fahrbahnbelages in der Ortschaft Metjendorf; hier: Beratung über die 1. Arbeitskreissitzung OD Metjendorf
	Vorlage  B/0619/2016
	B-0619-2016-01 Protokoll der Arbeitskreissitzung vom 18.08.2016  B/0619/2016
	B-0619-2016-02 Vorschlag der SPD-Fraktion über Baumaßnahmen für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Metjendorf  B/0619/2016

	TOP Ö  9 Ersatz-/ Neuanschaffung Bauhof Wiefelstede (Vorbereitung der Haushaltseinplanung 2017, Finanzplan 2018-2020)
	Vorlage  B/0643/2016

	TOP Ö  10 Verbesserung des Zustandes des Meesjenweges in Nuttel; hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0623/2016
	B 0623-2016 Übersichtsplan Verbesserung Zustand Meesjenweg  B/0623/2016

	TOP Ö  11 Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg II; hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0625/2016
	B 0625-2016 Übersichtsplan BPL 123 I - Bokel, Alter Mühlenweg  B/0625/2016

	TOP Ö  12 Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp (Erweiterung)  und Straßenausbau eines Teilbereiches "Am Ostkamp"; hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0628/2016
	B 0628-2016 Übersichtsplan BPL 103 I  - Metjendorf, Am Ostkamp  B/0628/2016
	B 0628-2016 Übersichtsplan Straßenausbau Am Ostkamp  B/0628/2016

	TOP Ö  13 Punktuelle Sanierung von Geh- und Radwegen 2017; hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0630/2016
	B 0630-2016-01 Übersichtsplan Kirchstraße (Reststrecke)  B/0630/2016
	B 0630-2016-02 Übersichtsplan Fuhrenkamp (Teilbereiche)  B/0630/2016
	B 0630-2016-03 Übersichtsplan Wehnerfelder Weg (Teilbereiche)  B/0630/2016

	TOP Ö  14 Straßensanierung Eutiner Straße in Wiefelstede; hier: Deckenerneuerung
	Vorlage  B/0629/2016
	B-0629-2016-02 Übersichtsplan Eutiner Straße  B/0629/2016

	TOP Ö  15 Sanierung der Gemeindestraße "Hoher Kamp" in 2017; hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0644/2016
	B-0644-2016-01 Vermerk vom 27.01.2016  B/0644/2016
	B-0644-2016-02 Schreiben vom 28.01.2016  B/0644/2016

	TOP Ö  16 Evtl. Ersatzbushaltestelle für die entfallende Bushaltestelle "Einmündung Bramkampsweg"; hier Abschließende Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren bzgl. der Notwendigkeit einer Ersatzbushaltestelle an der L 824 in Dringenburg
	Vorlage  B/0645/2016
	B-0645-2016-01 Schreiben vom 11.08.2106  B/0645/2016
	B-0645-2016-02 E-Mail vom 07.07.2016  B/0645/2016
	B-0645-2016-03 Planauszug Ersatzbushaltestelle  B/0645/2016
	B-0645-2016-04 Vermerk vom 25.08.2016  B/0645/2016
	B-0645-2016-05 Alternativplan der Verwaltung (verworfen in der Anliegerversammlung am 24.08.2016)  B/0645/2016

	TOP Ö  17 Grundsanierung der Aschenbahnen auf den Sportplätzen Wiefelstede und Metjendorf;hier Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0632/2016
	B 0632 2016 Kostenschätzung Aschenbahn Metjendorf  B/0632/2016
	B 0632 2016 Kostenschätzung Aschenbahn Wiefelstede  B/0632/2016
	B 0632 2016 Übersichtsplan Aschenbahn Metjendorf  B/0632/2016
	B 0632 2016 Übersichtsplan Aschenbahn Wiefelstede  B/0632/2016

	TOP Ö  18 Errichtung eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Gristede;hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0633/2016
	B 0633 2016 Angebot Ballfangzaun Sportplatz Gristede  B/0633/2016
	B 0633 2016 Übersichtsplan Ballfangzaun Sportplatz Gristede  B/0633/2016

	TOP Ö  19 Erneuerung der Ballfangzäune auf dem Sportplatz Metjendorf;hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0635/2016
	B 0635 2016 Angebot Ballfangzäune Sportplatz Metjendorf  B/0635/2016
	B 0635 2016 Übersichtsplan Ballfangzäune Sportplatz Metjendorf  B/0635/2016

	TOP Ö  20 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Spohle;hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0636/2016
	B 0636 2016 Kostenberechnung Zaunanalage Sportplatz Spohle  B/0636/2016
	B 0636 2016 Übersichtsplan Zaunanalage Sportplatz Spohle  B/0636/2016

	TOP Ö  21 Erneuerung von Zaunanlagen auf Spielplätzen "Konzept 2017 - 2020";hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0638/2016
	B 0638 2016 Kostenberechnungen Erneuerung von Zaunanlagen auf Spielplätzen 2017 - 2020  B/0638/2016

	TOP Ö  22 Neuanschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen "Konzept 2017 - 2020"; hier Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0640/2016
	B 0640 2016 Kostenberechnungen 2017 - 2020 Neuanschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen  B/0640/2016

	TOP Ö  23 Erneuernung des Ballfangzaunes auf dem Bolzplatz an der Kirchstraße 10;hier: Maßnahmebeschluss
	Vorlage  B/0637/2016
	B 0637 2016 Angebot Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße 10  B/0637/2016
	B 0637 2016 Schadensbilder Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße 10  B/0637/2016
	B 0637 2016 Übersichtsplan Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße 10  B/0637/2016

	TOP Ö  24 Widmung von Gemeindestraßen; hier: Verschiedene
	Vorlage  B/0646/2016
	B 0646 2016 Lageplan Hörne West  B/0646/2016



